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 Veröffentlicht am 27.06.1989

Norm

ABGB §1412

Rechtssatz

Ersucht ein Gläubiger unter Hinweis darauf, daß er Geld benötigt, seinen Schuldner um eine Zahlung, dann muß -

sofern sich nicht das Gegenteil aus den Umständen eindeutig ergibt - diese Zahlung auf die o8ene Schuld angerechnet

werden. Will ein Schuldner mit seiner Zuwendung seine Schuld nicht erfüllen, sondern einen anderen rechtlichen

Zweck verfolgen, etwa eine Schenkung machen oder einen Kredit gewähren, so kann er das erklären; damit nimmt er

seiner Leistung den Charakter einer Schuldtilgung.
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